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Aktienrechtsrevision

Mit der am 19. Juni 2020 vom schweizerischen Parlament 

verabschiedeten Aktienrechtsrevision sollen die Corpo-

rate Governance börsenkotierter und privater Gesell-

schaften verbessert, Kapitalstrukturveränderungen sowie 

die Durchführung von Generalversammlungen und Ver-

waltungsratssitzungen flexibilisiert und das Aktienrecht 

an das neue Rechnungslegungsrecht angepasst werden. 

Zudem wurde die im Jahr 2014 in Kraft gesetzte Verord-

nung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotier-

ten Aktiengesellschaften in Gesetzesform überführt. 

Die Aktienrechtsrevision trat grösstenteils am 1. Ja-

nuar 2023 in Kraft. Seither läuft eine zweijährige Über-

gansfrist zur Anpassung von Statuten und Reglementen 

einer Gesellschaft. Sofern Statuten nicht mit dem neuen 

Recht vereinbare Bestimmungen enthalten, treten diese 

automatisch nach Ablauf dieser Frist ausser Kraft.  

Die Aktienrechtsrevision ist auch für Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung relevant (siehe dazu Abschnitt 

3.7.).  

Zusammengefasst bringt die Aktienrechtsrevision u.a. fol-

gende Neuerungen: 

• Der Aktiennennwert muss nur noch grösser als Null 

sein, womit beliebige Aktiennennwerte möglich sind 

(Abschnitt 3.1.a). 

• (Beabsichtigte) Sachübernahmen bei einer Grün-

dung oder Kapitalerhöhung unterliegen keinen be-

sonderen Vorschriften mehr (Abschnitt 3.1.c). 

• Mit dem Kapitalband kann der Verwaltungsrat von 

der Generalversammlung innerhalb gewisser 

Schranken zu flexiblen Kapitalerhöhungen 

und/oder -herabsetzungen ermächtigt werden (Ab-

schnitt 3.1.e).  
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• Bei bedingten Kapitalerhöhungen 

können nun nebst Aktionären, 

Gläubigern, Arbeitnehmenden 

und Verwaltungsratsmitgliedern 

auch Dritte als Begünstigte vorge-

sehen werden (Abschnitt 3.1.f). 

• Das Aktienkapital kann auch in ei-

ner für die Geschäftstätigkeit we-

sentlichen ausländischen Wäh-

rung (derzeit GBP, EUR, USD und 

JPY) geführt werden (Abschnitt 

3.1.g). 

• Unterjähriger Gewinn kann unter 

gewissen Bedingungen als Zwi-

schendividende ausgeschüttet 

werden (Abschnitt 3.2.a). 

• Die Statuten einer Aktiengesell-

schaft können mittels Schieds-

klausel gesellschaftsrechtliche 

Streitigkeiten der Schiedsgerichts-

barkeit unterwerfen (Abschnitt 

3.3.d). 

• Eine Generalversammlung kann 

an mehreren Orten gleichzeitig so-

wie im In- oder/und Ausland 

durchgeführt werden (Abschnitt 

3.4.e). 

• Der Verwaltungsrat kann Aktionä-

ren die elektronische Teilnahme 

an einer physischen Generalver-

sammlung ermöglichen oder die 

Generalversammlung ausschliess-

lich virtuell durchführen (Ab-

schnitt 3.4.f). 

• Aktionäre können ihre Beschlüsse 

auf schriftlichem Weg oder in 

elektronischer Form (Zirkularbe-

schluss) fassen (Abschnitt 3.4.g). 

• Der Verwaltungsrat kann die Ge-

schäftsführung jetzt auch ohne 

statutarische Ermächtigung an die 

Geschäftsleitung delegieren (Ab-

schnitt 3.5.b). 

• Der Verwaltungsrat kann seinen 

Mitgliedern die elektronische Teil-

nahme an einer physischen Sit-

zung ermöglichen oder die Sitzung 

ausschliesslich virtuell durchfüh-

ren (Abschnitt 3.5.c). 

• Beschlüsse des Verwaltungsrates 

in elektronischer Form bedürfen 

keiner Unterschrift mehr (Ab-

schnitt 3.5.d). 

• Der Verwaltungsrat hat bei dro-

hender Zahlungsunfähigkeit Mas-

snahmen zur Sicherstellung der 

Zahlungsfähigkeit und, soweit nö-

tig, zur Sanierung zu ergreifen 

(Abschnitt 3.6.a). 

Nachfolgend geben wir Ihnen zunächst 

in den Abschnitten 1. und 2. einen 

Überblick über die punktuellen Ände-

rungen, welche schon seit 1. Januar 

2021 bzw. 1. Januar 2022 anwendbar 

sind, und danach im Abschnitt 3. über 

die per 1. Januar 2023 in Kraft getrete-

nen Änderungen sowie möglichen 

Handlungsbedarf für private Gesell-

schaften oder Schweizer 
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Tochtergesellschaften von ausländi-

schen Konzernen. Auf Änderungen 

und Handlungsbedarf für börsenko-

tierte Gesellschaften wird nicht einge-

gangen. 

1. Änderungen im Aktienrecht per 

1. Januar 2021 

Per 1. Januar 2021 hat der Bundesrat 

bereits einen Teil der Aktienrechtsrevi-

sion in Kraft gesetzt, auf den nachfol-

gend nur kurz eingegangen wird: 

1.1 Einführung von Transparenzregeln im 

Rohstoffsektor 

Zur Erhöhung der Transparenz und 

Bekämpfung von Misswirtschaft und 

Korruption müssen Unternehmen, die 

von Gesetzes wegen zu einer ordentli-

chen Revision verpflichtet und selber 

oder durch ein von ihnen kontrollier-

tes Unternehmen im Bereich der Ge-

winnung von Mineralien, Erdöl oder 

Erdgas oder des Einschlags von Holz in 

Primärwäldern tätig sind, Zahlungen 

an staatliche Stellen ab CHF 100'000 

pro Geschäftsjahr im Zusammenhang 

mit der Rohstoffgewinnung offenlegen 

und in einem elektronischen Bericht in 

einer Landessprache oder in Englisch 

publizieren. Die Offenlegungspflicht 

gilt erstmals für das Geschäftsjahr 

2022, d.h. der entsprechende Bericht 

muss erst im Jahr 2023 publiziert wer-

den. Der Bundesrat kann diese Trans-

parenzvorschriften dereinst auch auf 

den Rohstoffhandel ausdehnen, was er 

bis jetzt nicht gemacht hat. 

1.2 Handelsregister: Senkung der Gebüh-

ren, Erweiterung der anmeldeberech-

tigten Personen und Aufhebung der 

Handelsregistersperre 

Zur Entlastung der Unternehmen wur-

den die Gebühren des Handelsregis-

ters um ein Drittel gesenkt. Diese Re-

duktion vergünstigt insbesondere die 

Gründung von Gesellschaften und die 

Änderung von Handelsregistereinträ-

gen.  

Die zur Einreichung von Handelsregis-

teranmeldungen berechtigten Perso-

nen umfassen nicht mehr nur Mitglie-

der des obersten Leitungs- oder Ver-

waltungsorgans, sondern alle für die 

betroffene Rechtseinheit zeichnungs-

berechtigten Personen gemäss deren 

Zeichnungsberechtigung. Vorbehalten 

bleiben abweichende gesetzliche 

Zeichnungsregelungen (z.B. bei einer 

Fusion, welche wie bisher durch das 

oberste Leitungs- oder Verwaltungsor-

gan der übernehmenden Gesellschaft 

angemeldet werden muss). Zudem 

können Anmeldungen auch durch 

Drittpersonen, wie z.B. Anwälte, No-

tare oder Steuerexperten, unterzeich-

net werden, sofern diese entsprechend 

bevollmächtigt sind. Die Vollmacht ist 

der Anmeldung beizulegen und muss 

nicht zwingend im Original oder als 

beglaubigte Kopie eingereicht werden; 
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eine einfache Kopie der Vollmacht ge-

nügt. 

Eine Handelsregistersperre zur Ver-

hinderung von Eintragungen im Ta-

gesregister kann nicht mehr von einem 

Handelsregisteramt verlangt, sondern 

muss beim zuständigen Gericht im 

Rahmen eines Gesuchs um Erteilung 

einer superprovisorischen, vorsorgli-

chen Massnahme beantragt werden. 

Eine Handelsregistersperre wird da-

mit komplizierter und teurer. 

2. Änderungen im Aktienrecht per 

1. Januar 2022 

Zur Erhöhung der Transparenz sind 

grosse Schweizer Unternehmen ver-

pflichtet, über die Risiken ihrer Ge-

schäftstätigkeit in den Bereichen Um-

welt, Sozial- und Arbeitnehmerbe-

lange, Menschenrechte und Bekämp-

fung der Korruption sowie über die da-

gegen ergriffenen Massnahmen Be-

richt zu erstatten.  

Unternehmen in der Schweiz (unab-

hängig vor ihrer Grösse) mit Risiken in 

den sensiblen Bereichen der Kinderar-

beit und der Konfliktmineralien müs-

sen besondere und weitgehende Sorg-

falts- und Berichtserstattungspflichten 

einhalten. 

Diese Sorgfalts- und Berichterstat-

tungspflichten finden erstmals für das 

Geschäftsjahr 2023 Anwendung, d.h. 

der entsprechende Bericht muss erst 

im Jahr 2024 publiziert werden. 

Der Bundesrat hat in der Verordnung 

über Sorgfaltspflichten und Transpa-

renz bezüglich Mineralien und Metal-

len aus Konfliktgebieten und Kinder-

arbeit (VSoTr) Ausführungsbestim-

mungen erlassen. 

3. Änderungen im Aktienrecht per 

1. Januar 2023 

3.1 Aktienkapital 

Das neue Aktienrecht führt bei Aktien-

gesellschaften zu mehr Flexibilität bei 

der Ausgestaltung und Veränderung 

der Kapitalstruktur sowie zu mehr 

Rechtssicherheit durch Kodifizierung 

von bereits bestehender Praxis. 

a) Beliebiger Aktiennennwert 

Bisher musste der Mindestnenn-

wert von Aktien 1 Rappen betra-

gen. Neu muss der Nennwert le-

diglich grösser als Null sein. Nach 

wie vor nicht zulässig sind aber 

nennwertlose Aktien. Auch das 

Aktienkapital muss nach wie vor 

min. CHF 100'000 betragen und 

es muss eine Einlage von min. 20 

% des Nennwerts, jedoch min. 

CHF 50'000, geleistet werden. 

Diese Änderung bringt eine Flexi-

bilisierung, da schon mit dem 

Mindestkapital einer Aktiengesell-

schaft von CHF 100'000 beliebig 

viele Aktien ausgegeben werden 

können und Aktiensplits verein-

facht werden.  
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b) Rechtssicherheit bei der Liberie-

rung von Aktienkapital 

Wie bisher können Aktionäre zur 

Liberierung von Aktienkapital die 

Einlagen in Bargeld (Barliberie-

rung), durch Vermögenswerte 

(Sacheinlage) oder durch Verrech-

nung mit einer Forderung gegen-

über der Gesellschaft (Verrech-

nungsliberierung) leisten. Bisher 

war es jedoch so, dass im Falle von 

Kapitalerhöhungen nur die Libe-

rierung durch Sacheinlage ein 

qualifiziertes Mehr von min. zwei 

Dritteln der vertretenen Stimmen 

und der Mehrheit der vertretenen 

Aktiennennwerte anlässlich der 

Generalversammlung sowie die 

Offenlegung in den Statuten und 

im Handelsregister erforderte. 

Neu gilt beides auch für die Ver-

rechnungsliberierung. 

Wie bisher müssen Vermögens-

werte, die im Rahmen einer Sach-

einlage in eine Gesellschaft einge-

bracht werden, sacheinlagefähig 

sein, d.h. sie müssen bilanzie-

rungsfähig, frei übertragbar, frei 

verfügbar und verwertbar sein. 

Diese bisher nur in der Praxis an-

gewendeten Kriterien der Sachein-

lagefähigkeit wurden nun in das 

Gesetz aufgenommen. Der Vermö-

genswert, dessen Bewertung und 

der Name des Einlegers, die dafür 

ausgegebenen Aktien sowie allfäl-

lige weitere Gegenleistungen der 

Gesellschaft müssen bei 

Gründungen bzw. Kapitalerhö-

hungen weiterhin in den Statuten 

angegeben werden. 

Falls Grundstücke im Rahmen ei-

ner Sacheinlage in eine Gesell-

schaft eingebracht werden, genügt 

neu eine einzige öffentliche Ur-

kunde, welche am Sitz der Gesell-

schaft errichtet wird, auch wenn 

die Grundstücke in verschiedenen 

Kantonen liegen. 

Bei Verrechnungsliberierungen im 

Rahmen von Kapitalerhöhungen 

entspricht die Verrechnung einer 

Liberierungsschuld mit einer For-

derung gegenüber der Gesellschaft 

neu auch dann den Kapitalschutz-

bestimmungen, wenn die Forde-

rung nicht vollständig durch Akti-

ven der Gesellschaft gedeckt und 

somit nicht werthaltig ist. Diese 

Änderung führt insb. bei Unter-

nehmenssanierungen zu mehr 

Rechtssicherheit, da die Recht-

mässigkeit von Fremd- in Eigen-

kapitalumwandlungen 

(debt/equity-swaps) bisher um-

stritten war. Nach wie vor nicht 

zulässig ist die Liberierung durch 

Verrechnung von bestrittenen 

Forderungen. 

c) Aufhebung der Bestimmungen 

über die (beabsichtige) Sachüber-

nahme 

Die bisher geltenden Bestimmun-

gen zur (beabsichtigten) 
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Sachübernahme, welche die Über-

nahme von Aktiven eines Aktio-

närs oder einer nahestehenden 

Person durch die Gesellschaft im 

Zusammenhang mit der Grün-

dung oder einer Kapitalerhöhung 

regelten, waren z.T. unklar und sa-

hen bei deren Verletzung die Nich-

tigkeit der (beabsichtigten) Sach-

übernahme vor, was zu Rechtunsi-

cherheit geführt hat. Diese Best-

immungen wurden deshalb aufge-

hoben. (Beabsichtigte) Sachüber-

nahmen unterliegen damit keinen 

besonderen Vorschriften mehr. 

Ein offensichtliches Missverhält-

nis zwischen Leistung und Gegen-

leistung bei einer Sachübernahme 

kann jedoch nach wie vor zur einer 

Rückerstattungsklage und zur 

Haftung der Organe führen. 

Wenn im Rahmen einer Sachein-

lage auch eine Sachübernahme er-

folgt, umfasst die Pflicht zur Of-

fenlegung in den Statuten und im 

Handelsregister allerdings auch 

die Sachübernahme. 

d) Anpassungen bei der ordentlichen 

Kapitalerhöhung und ordentli-

chen Kapitalherabsetzung 

Die Aktienrechtsrevision führt bei 

der ordentlichen Kapitalerhöhung 

und -herabsetzung zur Veranke-

rung bereits bewährter Praxis im 

Gesetz und zu ein paar kleineren 

Anpassungen bzw. Flexibilisierun-

gen des Verfahrens.  

Kapitalerhöhungen und -herab-

setzungen müssen neu insbeson-

dere nicht mehr in drei, sondern in 

sechs Monaten nach dem Be-

schluss der Generalversammlung 

umgesetzt und beim Handelsre-

gisteramt angemeldet werden. Die 

Eintragung der Kapitalerhöhung 

bzw. -herabsetzung im Handelsre-

gister zur Wahrung der Frist ist 

nicht mehr erforderlich, es reicht 

die Anmeldung zur Eintragung. 

Bei einer Kapitalerhöhung dürfen 

Aktionäre nicht mehr nur bei einer 

Einschränkung oder Aufhebung 

von Bezugsrechten nicht in un-

sachlicher Weise begünstigt oder 

benachteiligt werden, sondern neu 

auch nicht in Bezug auf die Fest-

setzung des Ausgabebetrages. 

e) Ersatz der genehmigten Kapitaler-

höhung durch das Kapitalband 

Das Institut der genehmigten Ka-

pitalerhöhung wurde abgeschafft 

und durch das neue Instrument 

des Kapitalbandes ersetzt. Dieses 

besteht aus den Instituten der ge-

nehmigten Kapitalerhöhung und 

der genehmigten Kapitalherabset-

zung. Genehmigte Kapitalerhö-

hungen, welche vor dem Inkraft-

treten der Revision beschlossen 

worden sind, bleiben jedoch gül-

tig. 

Neu kann die Generalversamm-

lung den Verwaltungsrat 
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ermächtigen, während einer 

Dauer von längstens fünf Jahren 

das Aktienkapital innerhalb einer 

unteren und oberen Grenze (Kapi-

talband) ohne weitere Generalver-

sammlungsbeschlüsse beliebig 

und mehrmals herabzusetzen bzw. 

zu erhöhen. Das im Handelsregis-

ter eingetragene Aktienkapital 

darf max. zur Hälfte unter- bzw. 

überschritten werden, wobei das 

Mindestkapital von CHF 100'000 

nie unterschritten werden darf. In-

nerhalb dieser Grenzen steht der 

Generalversammlung aber eine 

grosse Gestaltungsfreiheit (z.B. 

zeitliche Dauer, inhaltliche Ein-

schränkungen oder Bedingungen) 

hinsichtlich der Ausgestaltung der 

Ermächtigung an den Verwal-

tungsrat zu. 

Die Einführung eines Kapitalban-

des bedingt einen Beschluss der 

Generalversammlung mit einem 

qualifizierten Mehr von min. zwei 

Dritteln der vertretenen Stimmen 

und der Mehrheit der vertretenen 

Aktiennennwerte und die Auf-

nahme einer entsprechenden Be-

stimmung in den Statuten.  

Im Rahmen der von der General-

versammlung erteilten Ermächti-

gung kann der Verwaltungsrat 

über Kapitalerhöhungen und -her-

absetzungen beschliessen und die 

dazu notwendigen Statutenbe-

stimmungen erlassen. Eine 

Kapitalherabsetzung ist jedoch 

nicht möglich, wenn die Gesell-

schaft auf eine eingeschränkte Re-

vision (Opting-out) verzichtet hat. 

Bei Kapitalerhöhungen im Rah-

men eines Kapitalbandes bleiben 

die Aktionäre unverändert ge-

schützt, d.h. sie haben ein propor-

tionales Bezugsrecht zu ihrer bis-

herigen Beteiligung auf die neu 

ausgegebenen Aktien. Das Bezugs-

recht kann jedoch nach wie vor 

eingeschränkt oder aufgehoben 

werden. Im Falle von Kapitalher-

absetzungen finden nach wie vor 

die Gläubigerschutzbestimmun-

gen betreffend Sicherstellung von 

Forderungen, Zwischenabschluss 

und Prüfungsbestätigung analog 

Anwendung. 

Das Kapitalband ermöglicht es Ge-

sellschaften, ihr Eigenkapital je 

nach Bedarf (z.B. bei Unterneh-

mensübernahmen oder Investitio-

nen) rasch und flexibel anpassen 

zu können. 

f) Erweiterung der Begünstigten bei 

bedingten Kapitalerhöhungen 

Neu können neben Aktionären, 

Gläubigern, Arbeitnehmenden 

und Verwaltungsratsmitgliedern 

auch (unspezifische) Dritte in den 

Genuss von Optionsrechten im 

Zusammenhang mit einer beding-

ten Kapitalerhöhung kommen. 

Der Kreis der möglichen 
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Begünstigten wird damit deutlich 

erweitert. 

g) Aktienkapital in Fremdwährung 

Nach dem geltenden Rechnungs-

legungsrecht kann die Rechnungs-

legung und Buchhaltung in einer 

ausländischen Währung geführt 

werden, sofern diese für die Ge-

schäftstätigkeit wesentlich ist 

(funktionaler Zusammenhang). 

Das Aktienkapital musste bisher 

jedoch immer in Schweizer Fran-

ken lauten. Neu kann auch das Ak-

tienkapital in einer funktionalen 

Fremdwährung lauten. Die funkti-

onale Fremdwährung ist die für 

die Geschäftstätigkeit wesentliche 

ausländische Währung, d.h. dieje-

nige der wesentlichen Geldflüsse 

der Gesellschaft. Ein Aktienkapital 

in Fremdwährung hat den Vorteil, 

dass bei kapitalbezogenen Vorgän-

gen (z.B. Ausschüttung einer Divi-

dende aus frei verfügbaren Mit-

teln) Beträge nicht mehr in 

Schweizer Franken umgerechnet 

werden müssen. Es verleibt jedoch 

die Umrechnung zu Steuerzwe-

cken. 

Damit das Aktienkapital in einer 

Fremdwährung lauten kann, müs-

sen folgende vier Voraussetzungen 

erfüllt sein: 

1. die Fremdwährung muss für 

die Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft wesentlich sein 

(funktionale Fremdwäh-

rung); 

2. die Vorschrift über das Min-

destkapital muss eingehal-

ten werden, d.h., das Aktien-

kapital in Fremdwährung 

muss zum Zeitpunkt der 

Gründung einer Gesellschaft 

bzw. bei bestehenden Gesell-

schaften zum Zeitpunkt des 

Vollzugsbeschlusses durch 

den Verwaltungsrat einem 

Gegenwert von min. 

CHF 100'000 entsprechen; 

3. die Buchführung und die 

Rechnungslegung müssen in 

derselben Fremdwährung 

erfolgen; und 

4. die gewählte Fremdwährung 

muss vom Bundesrat als ge-

eignet qualifiziert worden 

sein. 

Die vom Bundesrat als geeignet er-

achteten Fremdwährungen wer-

den in der Handelsregisterverord-

nung definiert. Derzeit sind fol-

gende vorgesehen: Britischer 

Pfund (GBP), Euro (EUR), US-

Dollar (USD) und der Japanische 

Yen (JPY). 

Wenn eine bestehende Aktienge-

sellschaft ihr Aktienkapital neu in 

einer Fremdwährung führen 

möchte, muss die Generalver-

sammlung dies mit einem 
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qualifizierten Mehr von min. zwei 

Dritteln der vertretenen Stimmen 

und der Mehrheit der vertretenen 

Aktiennennwerte beschliessen. 

Zudem muss der Verwaltungsrat 

bestätigen, dass die vier oben er-

wähnten Voraussetzungen erfüllt 

sind, sowie eine entsprechende 

Statutenänderung beschliessen. 

Die Beschlüsse der Generalver-

sammlung und des Verwaltungs-

rats müssen von einem Notar öf-

fentlich beurkundet werden. 

3.2 Reserven / Dividenden 

a) Zwischendividenden 

Das Gesetz bestimmt neu die Be-

dingungen für die Ausschüttung 

von Zwischendividenden, d.h. die 

Ausschüttung von Dividenden aus 

unterjährigen Gewinnen. Die Ge-

neralversammlung kann (bei Vor-

liegen der Voraussetzungen für 

eine Dividendenausschüttung) ge-

stützt auf einen Zwischenab-

schluss die Ausrichtung einer Zwi-

schendividende beschliessen. Eine 

statutarische Grundlage ist dafür 

nicht erforderlich. Der Zwischen-

abschluss muss von einer Revisi-

onsstelle geprüft werden, sofern 

die Gesellschaft nicht der ordentli-

chen Revision unterliegt und auf 

die eingeschränkte Revision ver-

zichtet hat (Opting-Out) oder alle 

Aktionäre der Zwischendividende 

zustimmen und die Forderungen 

der Gläubiger nicht gefährdet wer-

den. Die Ausschüttung von Zwi-

schendividenden in Konzernen 

wird damit vereinfacht. 

b) Anpassungen der Reservearten an 

das Rechnungslegungsrecht 

Die Reservearten werden an das 

Rechnungslegungsrecht angepasst 

und neu wie folgt eingeteilt und 

genannt: 

 

 

 

 

 

c) Anpassungen bei der Bildung, Ver-

wendung und Verrechnung der 

Reserven 

Der gesetzlichen Kapitalreserve 

sind Agios sowie weitere Einlagen 

und Zuschüsse zuzuweisen. Sie 

darf neu nur noch an die Aktionäre 

zurückbezahlt werden, wenn sie 

zusammen mit der gesetzlichen 

Gewinnreserve, abzüglich des Be-

trags allfälliger Verluste, 50 % (bei 

Holdinggesellschaften 20 %) des 

Reserven

gesetzliche 
Reserven

gesetzliche 
Kapitalreserve

gesetzliche 
Gewinnreserve

freiwillige 
Gewinnreserven

statutarische 
Reserven

beschlussmässige 
Reserven
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im Handelsregister eingetragenen 

Aktienkapitals (und nicht des ein-

bezahlten Aktienkapitals) über-

steigt. 

In die gesetzliche Gewinnreserve 

fallen 5 % des Jahresgewinns, wo-

bei ein allfälliger Verlustvortrag 

vor der Zuweisung an die Reserve 

zu beseitigen ist. Diese Zuweisung 

von 5 % gilt, bis die Gewinnreserve 

zusammen mit der gesetzlichen 

Kapitalreserve die Hälfte (bei Hol-

dinggesellschaften 20 %) des im 

Handelsregister eingetragenen 

Aktienkapitals beträgt. Dies be-

deutet eine Verschärfung: Eine 

Gesellschaft mit einem voll einbe-

zahlten Aktienkapital, keiner ge-

setzlichen Kapitalreserve und ei-

ner minimalen gesetzlichen Ge-

winnreserve von (bisher) 20 % des 

Aktienkapitals muss neu ihre ge-

setzliche Gewinnreserve auf 50 % 

des Aktienkapitals aufstocken. Für 

die Rückzahlung an die Aktionäre 

gilt das gleiche wie bei der gesetz-

lichen Kapitalreserve. Die zweite 

Zuweisung von 10 % im Falle einer 

Ausschüttung, welche 5 % des Ak-

tienkapitals übersteigt, ist wegge-

fallen. 

Die Bildung der freiwilligen Ge-

winnreserven setzt neu voraus, 

dass dies durch das dauernde Ge-

deihen des Unternehmens unter 

Berücksichtigung der Interessen 

aller Aktionäre gerechtfertigt ist. 

Verluste müssen gemäss folgender 

Reihenfolge verrechnet werden: 

1. Gewinnvortrag 

2. Freiwillige Gewinnreserven 

3. Gesetzliche Gewinnreserve 

4. Gesetzliche Kapitalreserve 

Nach der Verrechnung mit dem 

Gewinnvortrag und den freiwilli-

gen Gewinnreserven dürfen Ver-

luste auf die neue Rechnung vor-

getragen werden. Eine Verrech-

nung mit der gesetzlichen Gewinn- 

bzw. Kapitalreserve ist nicht zwin-

gend. 

3.3 Persönliche Mitgliedschaftsrechte 

a) Strengere Regeln betreffend die 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktienrechtsrevision führt zu 

punktuellen Verschärfungen im 

Zusammenhang mit der Stimm-

rechtsvertretung.  

Bei nicht börsenkotierten Gesell-

schaften bestand bisher Rechtsun-

sicherheit hinsichtlich der Anfor-

derungen an die Unabhängigkeit 

des unabhängigen Stimmrechts-

vertreters. Neu wird gesetzlich 

festgehalten, dass die Unabhän-

gigkeit des unabhängigen Stimm-

rechtsvertreters weder tatsächlich 

noch dem Anschein nach beein-

trächtigt sein darf, wobei die 
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Vorschriften zur Unabhängigkeit 

der Revisionsstelle bei der or-

dentlichen Revision entsprechend 

anwendbar sind. 

Falls die Statuten vorsehen, dass 

Aktionäre nur durch einen ande-

ren Aktionär vertreten werden 

kann, muss der Verwaltungsrat 

neu auf Verlangen eines Aktionärs 

einen unabhängigen Stimmrechts-

vertreter oder einen Organstimm-

rechtsvertreter bezeichnen.   

b) Stärkungen beim Auskunftsrecht 

und Einschränkungen beim Ein-

sichtsrecht 

Aktionäre, welche min. 10 % der 

Stimmrechte oder des Aktienkapi-

tals auf sich vereinen, können vom 

Verwaltungsrat neu auch aus-

serhalb der Generalversammlung 

Auskunft verlangen. Der Verwal-

tungsrat hat die Auskunft innert 

vier Monaten zu erteilen, wobei 

die Auskunft im Sinne der Gleich-

behandlung allen Aktionären spä-

testens anlässlich der nächsten 

Generalversammlung zugänglich 

gemacht werden muss. Eine Ver-

weigerung der Auskunft muss neu 

schriftlich begründet werden und 

ist wie bisher nur zulässig, falls die 

Auskunft für die Ausübung der Ak-

tionärsrechte nicht erforderlich ist 

oder wenn Geschäftsgeheimnisse 

oder andere schutzwürdige Inte-

ressen der Gesellschaft gefährdet 

werden.  

Aufgrund dieser Bestimmung kön-

nen Aktionäre Informationen be-

treffend die (zumindest gesamten) 

Vergütungen an den Verwaltungs-

rat und an die Geschäftsführung 

verlangen. 

Das Recht auf Einsicht in die Ge-

schäftsbücher und Akten kann neu 

nur noch von Aktionären ausgeübt 

werden, welche min. 5 % des Akti-

enkapitals oder der Stimmen auf 

sich vereinigen. Neu entscheidet 

der Verwaltungsrat anstatt der Ge-

neralversammlung über die Ge-

währung des Einsichtsrechts und 

dem Aktionär ist es erlaubt, Noti-

zen zu machen, jedoch keine Ko-

pien. Bzgl. Verweigerung gilt das-

selbe wie vorhin zum Auskunfts-

recht ausgeführt. 

c) Vereinfachung des Zugangs zur 

Sonderuntersuchung (bisher: 

"Sonderprüfung") 

Die bisherige Sonderprüfung wird 

in Sonderuntersuchung umbe-

nannt.  

Wie bisher kann an einer General-

versammlung die Sonderuntersu-

chung erst beantragt werden, 

wenn das Auskunfts- oder Ein-

sichtsrecht ausgeübt worden ist 

und sofern die Sonderuntersu-

chung zur Ausübung der Aktio-

närsrechte erforderlich ist. Ent-

spricht die Generalversammlung 

dem Antrag, so kann die 
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Gesellschaft oder jeder Aktionär 

innert 30 Tagen dem Gericht be-

antragen, die Sachverständigen zu 

bezeichnen, welche die Sonderun-

tersuchung durchführen sollen. 

Lehnt die Generalversammlung 

den Antrag ab, so können Aktio-

näre, die min. 10 % des Aktienka-

pitals oder der Stimmen auf sich 

vereinigen, beim Gericht die An-

ordnung einer Sonderuntersu-

chung verlangen. 

Neu müssen die Gesuchsteller 

beim Gericht nur noch glaubhaft 

machen, dass Gründer oder Or-

gane das Gesetz oder die Statuten 

verletzt haben und die Verletzung 

geeignet ist, die Gesellschaft oder 

ihre Aktionäre zu schädigen. Eine 

tatsächliche Schädigung der Ge-

sellschaft oder der Aktionäre muss 

nicht mehr glaubhaft gemacht 

werden. 

d) Statutarische Schiedsklausel 

Neu wird die Möglichkeit zur Ein-

führung einer statutarischen 

Schiedsklausel gesetzlich geregelt. 

Die Statuten einer Gesellschaft 

können vorsehen, dass gesell-

schaftsrechtliche Streitigkeiten 

(wie z.B. Verantwortlichkeitskla-

gen oder Klagen auf Auskunft und 

Einsicht) durch ein Schiedsgericht 

mit Sitz in der Schweiz beurteilt 

werden. Wenn die Statuten nichts 

anderes bestimmen, sind die Ge-

sellschaft, die Organe der 

Gesellschaft, die Mitglieder der 

Organe und die Aktionäre an die 

Schiedsklausel gebunden. In den 

Statuten kann der Anwendungsbe-

reich reduziert, aber nicht erwei-

tert werden. 

Die Statuten können die Einzelhei-

ten regeln und insb. auf eine 

Schiedsordnung (wie z.B. die 

Swiss Arbitration Rules oder die 

ICC Rules) verweisen. Zudem 

müssen die Statuten insb. sicher-

stellen, dass Personen, die von den 

Rechtswirkungen des Schieds-

spruchs direkt betroffen sein kön-

nen, über die Einleitung und die 

Beendigung des Verfahrens infor-

miert werden. 

3.4 Generalversammlung 

Im Rahmen der Aktienrechtsrevision 

wurden in Bezug auf das Organ der Ge-

neralversammlung die Aktionärs-

rechte gestärkt sowie das Organ an 

sich modernisiert und flexibilisiert. 

a) Neue unübertragbare Befugnisse 

der Generalversammlung 

In den Katalog der unübertragba-

ren Befugnisse der Generalver-

sammlung wurden folgende Kom-

petenzen neu aufgenommen: 

1. Festsetzung der Zwischendi-

vidende und Genehmigung 

des dafür erforderlichen 
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Zwischenabschlusses (siehe 

dazu Abschnitt 3.2.a); und 

2. Beschlussfassung über die 

Rückzahlung der gesetzli-

chen Kapitalreserve. 

b) Senkung Schwellenwerte für Trak-

tandierung von Verhandlungsge-

genständen und Stellen von Anträ-

gen 

Wie bisher können Aktionäre, die 

zusammen min. 10 % des Aktien-

kapitals oder der Stimmen auf sich 

vereinen, die Einberufung einer 

Generalversammlung verlangen. 

Für die Traktandierung eines Ver-

handlungsgegenstandes oder von 

Anträgen sinkt der Schwellenwert 

von 10 auf 5 % des Aktienkapitals 

oder der Stimmen.  

c) Erweiterung des Katalogs von Be-

schlüssen, welche qualifiziertes 

Quorum erfordern 

Neu erfordern folgende weitere 

Beschlüsse der Generalversamm-

lung das qualifizierte Mehr von 

min. zwei Dritteln der vertretenen 

Stimmen und der Mehrheit der 

vertretenen Aktiennennwerte: 

1. die Kapitalerhöhung mit 

Verrechnungsliberierung 

(siehe dazu Abschnitt 3.1.b); 

2. die Einführung eines Kapi-

talbands (siehe dazu Ab-

schnitt 3.1.e); 

3. die Umwandlung von Parti-

zipationsscheinen in Aktien; 

4. der Wechsel der Währung 

des Aktienkapitals (siehe 

dazu Abschnitt 3.1.g); 

5. die Einführung des Stichent-

scheids des Vorsitzenden in 

der Generalversammlung; 

6. eine Statutenbestimmung 

zur Durchführung der Gene-

ralversammlung im Ausland 

(siehe dazu Abschnitt 3.4.e) 

nachfolgend); 

7. die Einführung einer statuta-

rischen Schiedsklausel 

(siehe dazu Abschnitt 3.3.d); 

und 

8. der Verzicht auf die Bezeich-

nung eines unabhängigen 

Stimmrechtsvertreters für 

die Durchführung einer vir-

tuellen Generalversamm-

lung (siehe dazu Abschnitt 

3.4.f) nachfolgend). 

d) Einberufung der Generalver-

sammlung und Information der 

Aktionäre 

Der Verwaltungsrat kann eine Ge-

neralversammlung neu aus-

schliesslich in elektronischer 

Form (z.B. via E-Mail) einberufen, 

sofern dies in den Statuten ent-

sprechend vorgesehen wird. 
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Das Gesetz gibt neu ausführlich 

vor, was eine Einberufung zu einer 

Generalversammlung enthalten 

muss, insb. das Datum, den Be-

ginn, die Art (z.B. physisch, hybrid 

oder ausschliesslich virtuell) und 

den Ort (einer oder mehrere) der 

Generalversammlung, die Ver-

handlungsgegenstände sowie die 

Anträge des Verwaltungsrates. 

Bei der Einberufung der General-

versammlung hat sich der Verwal-

tungsrat zudem wie bisher an den 

Grundsatz der Einheit der Materie 

(keine Verknüpfung von Kernbe-

schlussgegenständen) zu halten 

und muss der Generalversamm-

lung alle Informationen vorlegen, 

welche für ihre Beschlussfassung 

notwendig sind. Er kann aber Ver-

handlungsgegenstände in der Ein-

berufung nur summarisch darstel-

len, wie z.B. bei einer Totalrevision 

der Statuten, wenn er den Aktio-

nären weiterführende Informatio-

nen auf andere Weise (z.B. auf der 

Internetseite der Gesellschaft) zu-

gänglich macht. 

Die Auflage des Geschäfts- und 

Revisionsberichts und die entspre-

chende Mitteilung des Verwal-

tungsrates an die Aktionäre ist neu 

nicht mehr nötig. Es reicht, wenn 

der Geschäfts- und Revisionsbe-

richt den Aktionären elektronisch 

(z.B. auf der Internetseite der 

Gesellschaft) zugänglich gemacht 

wird. 

Schliesslich kann neu jeder Aktio-

när verlangen, dass ihm das Proto-

koll der Generalversammlung in-

nert 30 Tagen nach der General-

versammlung zugänglich gemacht 

wird. 

e) Generalversammlung an mehre-

ren Orten gleichzeitig sowie im In- 

oder/und Ausland  

Neu kann eine Generalversamm-

lung an verschiedenen Orten 

gleichzeitig durchgeführt werden. 

Dabei müssen aber die Voten der 

Teilnehmer unmittelbar in Bild 

und Ton an sämtliche Tagungsorte 

übertragen werden. 

Zudem kann eine Generalver-

sammlung neu auch im Ausland 

durchgeführt werden, wenn die 

Statuten dies vorsehen und der 

Verwaltungsrat in der Einberu-

fung einen unabhängigen Stimm-

rechtsvertreter bezeichnet. Der 

Verwaltungsrat kann auf Letzteres 

verzichten, wenn sämtliche Aktio-

näre damit einverstanden sind. 

f) Elektronische Teilnahme an phy-

sischer Generalversammlung und 

virtuelle Generalversammlung 

Der Verwaltungsrat kann neu vor-

sehen, dass Aktionäre, die nicht 

am Ort einer physischen General-

versammlung anwesend sind, ihre 
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Rechte auf elektronischem Weg 

ausüben können. 

Zudem ist es jetzt möglich, eine 

Generalversammlung ausschliess-

lich mit elektronischen Mitteln 

und ohne physischen Tagungsort 

(virtuelle Generalversammlung) 

durchzuführen, wenn die Statuten 

dies vorsehen und der Verwal-

tungsrat in der Einberufung einen 

unabhängigen Stimmrechtsvertre-

ter bezeichnet. Auf Letzteres kann 

mittels einer mit qualifiziertem 

Mehr einzuführenden Statutenbe-

stimmung verzichtet werden. 

Diese beiden Arten von General-

versammlungen sind insbeson-

dere für Gesellschaften mit einem 

kleinen Aktionärskreis von Vor-

teil. 

Die Regelung der Verwendung der 

elektronischen Mittel wird dem 

Verwaltungsrat überlassen. Er 

muss jedoch sicherzustellen, dass: 

1. die Identität der Teilnehmer 

feststeht; 

2. die Voten in der Generalver-

sammlung unmittelbar über-

tragen werden; 

3. jeder Teilnehmer Anträge 

stellen und sich an der Dis-

kussion beteiligen kann; und 

4. das Abstimmungsergebnis 

nicht verfälscht werden 

kann. 

Falls während der Generalver-

sammlung technische Probleme 

auftreten, so dass sie nicht ord-

nungsgemäss durchgeführt wer-

den kann, muss sie wiederholt 

werden. Beschlüsse, welche die 

Generalversammlung vor dem 

Auftreten der technischen Prob-

leme gefasst hat, bleiben jedoch 

gültig.  

g) Zirkularbeschlüsse der General-

versammlung 

Aktionäre können Beschlüsse neu 

auf schriftlichem Weg oder in 

elektronischer Form (insb. in Zir-

kularform) fassen, sofern kein Ak-

tionär oder Vertreter eines Aktio-

närs die mündliche Beratung ver-

langt. 

h) Teilnahme der Geschäftsleitung 

an der Generalversammlung 

Neu sind nicht nur die Mitglieder 

des Verwaltungsrates, sondern 

auch diejenigen der Geschäftslei-

tung ausdrücklich zur Teilnahme 

an der Generalversammlung be-

rechtigt. Nehmen Mitglieder des 

Verwaltungsrates und/oder der 

Geschäftsleitung an der General-

versammlung teil, haben sie das 

Recht, sich zu jedem Verhand-

lungsgegenstand zu äussern. 
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Anträge zu Verhandlungsgegen-

ständen können aber weiterhin 

nur vom Verwaltungsrat gestellt 

werden.  

i) Inhalt des Protokolls der General-

versammlung 

Der Mindestinhalt des Protokolls 

der Generalversammlung wird 

teilweise neu geregelt bzw. er-

gänzt. Es muss min. Folgendes be-

inhalten:  

1. Datum, Beginn und Ende so-

wie Art und Ort der General-

versammlung; 

2. Anzahl, Art, Nennwert und 

Kategorie der vertretenen 

Aktien, unter Angabe der Ak-

tien, die vom unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter, von 

den Organstimmrechtsver-

tretern oder von Depotver-

tretern vertreten werden; 

3. Beschlüsse und Wahlergeb-

nisse; 

4. in der Generalversammlung 

gestellte Begehren um Aus-

kunft und darauf erteilte 

Antworten; 

5. von Aktionären zu Protokoll 

gegebene Erklärungen; und 

6. relevante technische Prob-

leme, die bei der Durchfüh-

rung der 

Generalversammlung (mit 

elektronischer Teilnahme-

möglichkeit oder in virtuel-

ler Form) aufgetreten sind. 

Das Protokoll muss vom Protokollfüh-

rer und vom Vorsitzenden der Gene-

ralversammlung unterzeichnet wer-

den. 

j) Exkurs: Covid-Regelung betref-

fend virtuelle Generalversamm-

lung ist per 1. Januar 2023 wegge-

fallen 

Art. 27 Abs. 1 lit. a der COVID-19-

Verordnung 3 ermöglichte die 

Durchführung von virtuellen Ge-

neralversammlungen. Diese Rege-

lung trat mit Inkrafttreten der Ak-

tienrechtsrevision per 1. Januar 

2023 ausser Kraft. Sie unterschied 

sich von derjenigen der Aktien-

rechtsrevision dadurch, dass sie 

keine statutarische Grundlage vo-

raussetzte und der Verwaltungsrat 

in der Einberufung keinen unab-

hängigen Stimmrechtsvertreter 

bezeichnen musste. 

k) Exkurs: Keine Änderung der Re-

geln betr. Meldung des wirtschaft-

lich Berechtigten 

Die Aktienrechtsrevision führte zu 

keiner Änderung an der Pflicht zur 

Meldung des wirtschaftlich Be-

rechtigten und der Pflicht zur Füh-

rung eines Verzeichnisses der 

wirtschaftlich Berechtigten. An 
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dieser Stelle wird daran erinnert, 

dass die Mitgliedschaftsrechte 

(vor allem das Stimmrecht) von 

Aktionären, die ihrer Meldungs-

pflicht nicht nachgekommen sind, 

ruhen. 

3.5 Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und 

Revisionsstelle 

a) Einzelwahl der Verwaltungsrats-

mitglieder; keine Ernennung eines 

Verwaltungsratssekretärs mehr 

nötig 

Die Mitglieder des Verwaltungsra-

tes müssen neu einzeln gewählt 

werden, sofern die Statuten keine 

anderslautende Bestimmung vor-

sehen oder der Vorsitzende der 

Generalversammlung mit Zustim-

mung aller vertretenen Aktionäre 

nicht die Gesamtwahl der Verwal-

tungsratsmitglieder anordnet. 

Der Verwaltungsrat muss keinen 

Sekretär mehr ernennen. Die Pro-

tokolle der Verwaltungsratssitzun-

gen sind nicht mehr vom Sekretär, 

sondern vom jeweiligen Protokoll-

führer (und dem Vorsitzenden) zu 

unterzeichnen. 

b) Delegation der Geschäftsführung 

an die Geschäftsleitung braucht 

keine statutarische Ermächtigung  

Bisher benötigte der Verwaltungs-

rat zur Delegation der Geschäfts-

führung an die Geschäftsleitung 

nach Massgabe eines Organisati-

onsreglements eine statutarische 

Ermächtigung. Neu kann der Ver-

waltungsrat auch ohne statutari-

sche Ermächtigung ein Organisa-

tionsreglement zur Delegation der 

Geschäftsführung an die Ge-

schäftsleitung erlassen. 

Sollen die Aktionäre über die De-

legation der Geschäftsführung an 

die Geschäftsleitung entscheiden 

können, muss dies neu in die Sta-

tuten aufgenommen werden. 

c) Elektronische Teilnahme an phy-

sischen Verwaltungsratssitzungen 

und virtuelle Verwaltungsratssit-

zungen 

Wie bei der Generalversammlung 

(siehe dazu Abschnitt 3.4.f) kann 

der Verwaltungsrat neu vorsehen, 

dass Mitglieder, die nicht am Ort 

der Verwaltungsratssitzung anwe-

send sind, ihre Rechte auf elektro-

nischem Weg ausüben können.  

Zudem ist es neu möglich, Verwal-

tungsratssitzungen ausschliesslich 

mit elektronischen Mitteln und 

ohne physischen Tagungsort (vir-

tuelle Verwaltungsratssitzungen) 

durchzuführen.  

Für beides ist keine statutarische 

Grundlage erforderlich. Die De-

tails sollten jedoch in einem Orga-

nisationsreglement  
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geregelt werden. Im Übrigen ver-

weisen wir auf Abschnitt 3.4.f). 

d) Kein Unterschriftserfordernis für 

elektronische Zirkularbeschlüsse 

Für die Beschlussfassung bei ei-

nem elektronischen Zirkularbe-

schluss ist neu keine Unterschrift 

mehr notwendig. Neu kann also 

z.B. per E-Mail oder Chat ein Zir-

kularbeschluss gefasst werden. 

Der Verwaltungsrat kann aber 

schriftlich festhalten, dass Zirku-

larbeschlüsse weiterhin nur mit 

der Unterschrift der Verwaltungs-

ratsmitglieder zustande kommen. 

Zu beachten ist hierbei allerdings, 

dass – soweit solche Beschlüsse 

für das Handelsregister relevant 

sind – die Unterschrift der Verwal-

tungsratsmitglieder oder die Pro-

tokollierung (i.S. eines Erwah-

rungsbeschlusses) dennoch erfor-

derlich ist. 

e) Regelungen bei Interessenkonflik-

ten 

Neu wir die bereits geltende Praxis 

gesetzlich festgehalten, wonach 

Mitglieder des Verwaltungsrates 

und der Geschäftsleitung bei Inte-

ressenkonflikten den Verwal-

tungsrat unverzüglich und voll-

ständig informieren müssen und 

der Verwaltungsrat die Massnah-

men, die zur Wahrung der 

Interessen der Gesellschaft nötig 

sind, ergreifen muss. 

3.6 Sanierungen 

a) Sanierungspflichten bei drohen-

der Zahlungsunfähigkeit 

Der Verwaltungsrat hat die Zah-

lungsfähigkeit der Gesellschaft zu 

überwachen. Bei drohender Zah-

lungsunfähigkeit hat er mit der ge-

botenen Eile Massnahmen zur Si-

cherstellung zu ergreifen. Zudem 

hat er, soweit nötig, Sanierungs-

massnahmen zu ergreifen und 

diese der Generalversammlung zu 

beantragen, falls sie in deren Zu-

ständigkeit fallen (z.B. Kapitaler-

höhung). Der Gesetzgeber nor-

miert damit bereits heute geltende 

Praxis.  

b) Anpassung bei der Berechnung 

des Kapitalverlusts  

Ein Kapitalverlust liegt neu vor, 

wenn gemäss der letzten Jahres-

rechnung die Aktiven abzüglich 

der Verbindlichkeiten die Hälfte 

des Aktienkapitals und der nicht 

ausschüttbaren gesetzlichen Re-

serven nicht mehr decken. Damit 

wird ein Kapitalverlust später wie 

bisher vorliegen, da für die Be-

rechnung nicht mehr die gesamten 

gesetzlichen Reserven, sondern 

nur die nicht ausschüttbaren ge-

setzlichen Reserven berücksichtigt 

werden müssen. Die Pflichten des 
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Verwaltungsrates im Falle eines 

Kapitalverlusts bleiben unverän-

dert. 

c) Pflicht zur eingeschränkten Revi-

sion bei Kapitalverlust 

Eine Gesellschaft, die nicht der or-

dentlichen Revision untersteht 

und auf die eingeschränkte Revi-

sion verzichtet hat (Opting-Out), 

ist im Falle eines Kapitalverlustes 

neu zur eingeschränkten Revision 

der letzten Jahresrechnung ver-

pflichtet. 

d) Kleinere Anpassungen bei den 

Bestimmungen zur Überschul-

dung  

Bei einer drohenden Überschul-

dung (die Aktiven decken die Ver-

bindlichkeiten nicht mehr) muss 

der Verwaltungsrat weiterhin eine 

Zwischenbilanz zu Fortführungs-

werten und Veräusserungswerten 

erstellen. Eine Zwischenbilanz zu 

Veräusserungswerten muss neu 

nicht mehr erstellt werden, wenn 

die Annahme der Fortführung ge-

geben ist und die Zwischenbilanz 

keine Überschuldung zeigt. Logi-

scherweise muss keine Zwischen-

bilanz zu Fortführungswerten er-

stellt werden, wenn die Vermu-

tung der Fortführung nicht gege-

ben ist; in diesem Fall reicht eine 

Zwischenbilanz zu Veräusserungs-

werten. 

Die Überschuldungsanzeige kann 

durch Rangrücktritt neu nur noch 

abgewendet werden, wenn der 

Gläubiger nicht nur für die Darle-

hensschuld, sondern auch die ver-

fallenen und zukünftigen Zinsen 

hinter alle anderen Gläubiger zu-

rücktritt.  

Die Bedingungen einer sog. stillen 

Sanierung werden im Gesetz ver-

ankert. Der Verwaltungsrat darf 

die Benachrichtigung des Gerichts 

verschieben, falls (i) er berechtigte 

Gründe hat zu denken, dass die 

Überschuldung während einer 

Frist von max. 90 Tagen behoben 

werden kann, und (ii) die Forde-

rungen der Gläubiger nicht zusätz-

lich gefährdet werden. 

e) Abwahl der Revisionsstelle nur 

noch aus wichtigen Gründen 

Zum Schutz der Minderheitsaktio-

näre kann die Generalversamm-

lung die Revisionsstelle neu nur 

noch aus wichtigen Gründen ab-

wählen, die im Anhang zur Jahres-

rechnung offengelegt werden müs-

sen. 

3.7 Änderungen im GmbH-Recht 

Die Aktienrechtsrevision ist (anders 

als es der Name vermuten lässt) nicht 

nur für Aktiengesellschaften, sondern 

auch für Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung von grosser Relevanz. Die 

in den Abschnitten 3.1 bis und mit 3.6 
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(mit Ausnahme von Abschnitt 3.1.e) 

erwähnten Änderungen gelten mutatis 

mutandis grundsätzlich auch für Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung. 

In diesem Zusammenhang ist zu be-

grüssen, dass Stammanteile neu mit 

einem Nennwert grösser als Null (frü-

her min. CHF 100) möglich sind. 

3.8 Handlungsbedarf 

Die Aktienrechtsrevision trat grössten-

teils am 1. Januar 2023 in Kraft. Seit-

her läuft eine zweijährige Übergans-

frist zur Anpassung von Statuten und 

Reglementen einer Gesellschaft. So-

fern Statuten nicht mit dem neuen 

Recht vereinbare Bestimmungen ent-

halten, treten diese automatisch nach 

Ablauf der Frist ausser Kraft. Die vor-

gestellten Änderungen führen grund-

sätzlich nicht dazu, dass Statuten zwin-

gend angepasst werden müssen. Wir 

empfehlen Aktiengesellschaften und 

Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung jedoch, sich mit der Aktienrechts-

revision auseinanderzusetzen und zu 

prüfen, ob die neuen Änderungen zum 

Vorteil der Gesellschaft genutzt wer-

den können und die Statuten an das 

neue Aktienrecht angepasst werden 

sollten. Dabei empfehlen wir insb. Fol-

gendes zu berücksichtigen: 

• Falls eine Aktiengesellschaft oder 

Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung ihre Rechnungslegung 

bereits in einer funktionalen 

Fremdwährung führt, kann es 

sinnvoll sein, das Aktienkapital 

anstatt in CHF in der gleichen 

Fremdwährung zu führen (siehe 

Abschnitt 3.1.g). 

• Bei Aktiengesellschaften mit ge-

nehmigtem oder bedingtem Kapi-

tal kann es angezeigt sein, das Ka-

pital neu zu strukturieren (z.B. 

Schaffung eines Kapitalbandes, 

Anpassungen beim bedingten Ka-

pital und Wegfall von genehmig-

tem Kapital; siehe Abschnitt 3.1.e). 

• In den meisten Fällen (in jedem 

Fall bei Konzerngesellschaften) 

sollte eine allfällige Beschränkung 

der Vertretung an der Generalver-

sammlung in den Statuten aufge-

hoben werden (siehe Abschnitt 

3.3.a).  

• Für gesellschaftsrechtliche Strei-

tigkeiten kann eine Schiedsklausel 

eingeführt werden (siehe Ab-

schnitt 3.3.d). 

• Anpassungen aufgrund des gesun-

kenen Schwellenwertes für die 

Traktandierung eines Verhand-

lungsgegenstandes und der Erwei-

terung des Katalogs von Beschlüs-

sen, welche ein qualifiziertes Quo-

rum erfordern (siehe Abschnitte 

3.4.b) und c). 

• Generalversammlungen können 

neu mit elektronischer Teilnahme-

möglichkeit, vollständig virtuell 

ohne physischen Tagungsort oder 
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im Ausland durchgeführt werden 

(siehe Abschnitte 3.4.e) und f).  

• Falls der Verwaltungsrat zukünftig 

durch Gesamtwahl gewählt oder in 

seiner Kompetenz zur Delegation 

der Geschäftsführung an die Ge-

schäftsleitung eingeschränkt wer-

den soll, müssen die Statuten an-

gepasst werden (siehe Abschnitt 

3.5.a) und b). 

• Verwaltungsratssitzungen können 

neu ausschliesslich mit elektroni-

schen Mitteln und ohne physi-

schen Tagungsort (virtuelle Ver-

waltungsratssitzungen) abgehal-

ten werden (siehe Abschnitt 3.5.c). 

In gewissen Konstellationen muss die 

gesetzliche Gewinnreserve aufgestockt 

werden, bevor Dividenden ausgeschüt-

tet werden können (siehe Abschnitt 

3.2.c). 

Im Zusammenhang mit den nun nor-

mierten Pflichten des Verwaltungsra-

tes bei Interessenkonflikten und den 

flexibleren Möglichkeiten zur Durch-

führung von Verwaltungsratssitzun-

gen kann es angezeigt sein, das Orga-

nisationsreglement zu überarbeiten 

(siehe Abschnitte  3.5.c) und e). 

Bestehende Rangrücktrittvereinba-

rungen sollten geprüft werden, um si-

cherzustellen, dass auch die verfalle-

nen und zukünftigen Zinsen durch den 

Rangrücktritt abgedeckt sind.  

* * * * * 

 


